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(54) Verfahren zum Betrieb eines mit einem Brenner versehenen Heizkessels

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines mit einem Brenner versehenen Heizkessels, bei
dem zur Taktreduzierung eine Brennersperrzeit festge-
legt wird. Nach der Erfindung ist vorgesehen, dass eine

bestimmte Wärmeforderung an den Heizkessel als
Grenzwert festgelegt und die Brennersperrzeit bei aus-
geschaltetem Brenner bei Überschreitung des Grenz-
wertes abgebrochen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines mit einem Brenner versehenen Heizkessels ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Ein mit einem Brenner versehener Heizkessel
arbeitet zur Abdeckung unterschiedlicher Leistungs-
bzw. Wärmeanforderungen typischer Weise in einem be-
stimmten Leistungsbereich, dem so genannten Modula-
tionsbereich. Dieser beträgt beispielsweise 1:5, d. h. die
Leistung des Kessels wird in Abhängigkeit des vorliegen-
den Bedarfs stetig zwischen 20% und 100% geregelt. In
diesem Leistungsbereich ist der Brenner eingeschaltet
und erbringt in Abhängigkeit von der zugeführter. Brenn-
stoffmenge (zum Beispiel Öl oder Gas) die eingestellte
bzw. geforderte Leistung.
[0003] Von besonderem Interesse ist die untere Lei-
stungsgrenze (hier zum Beispiel 20%): Im Bereich dieser
Leistung ist die Regelung des Heizkessels typischer Wei-
se als so genannter Zwei-Punkt - Regler ausgebildet, d.
h. der Brenner wird ausgeschaltet, sobald die Tempera-
tur des Heizkessels eine vordefinierte obere Tempera-
turgrenze überschreitet bzw. der Brenner wird einge-
schaltet, sobald die Temperatur des Heizkessels eine
vordefinierte untere Temperaturgrenze unterschreitet.
[0004] Aufgrund der bei Gebäuden immer weiter ver-
breiteten Wärmedämmtechnik kommt es häufig vor,
dass der Heizkessel für das Gebäude an sich überdi-
mensioniert ist und dementsprechend häufig im Bereich
seiner unteren Leistungsgrenze arbeitet. Dies wiederum
hat zur Folge, dass der Brenner häufig ein und ausge-
schaltet wird, was zu Einbußen des Kesselwirkungsgra-
des, zu unerwünschten Geräuschen, zu erhöhten Star-
temissionen, zum Verschleiß der Komponenten und da-
mit letztlich auch zu einer verkürzten Lebensdauer des
Heizkessels führt.
[0005] Um diesem Problem zu begegnen, ist es be-
kannt, ein Regelungsverfahren vorzusehen, bei dem zur
Taktreduzierung eine Brennersperrzeit festgelegt wird,
wobei unter Taktreduzierung - genauer ausgedrückt - die
Reduzierung der Takthäufigkeit des Brenners zu verste-
hen ist.
[0006] Die Länge der Brennersperrzeit wird dabei, je
nach Heizkesselhersteller, unterschiedlich festgelegt.
Bekannt ist eine feste Brennersperrzeit von zum Beispiel
vier Minuten; bekannt ist aber auch eine Brennersperr-
zeit, die in Abhängigkeit von der eingestellten maximalen
Brennersperrzeit und der momentanen Kesselsolltem-
peratur auf Basis einer in der Regelung hinterlegten Ta-
belle ermittelt wird. Außerdem ist auch eine Regelung
bekannt, bei der die Größe der Hysterese des Zwei-
Punkt-Reglers bei eingeschaltetem Brenner dynamisch
in Abhängigkeit des Gradienten der Temperatur des
Heizkessels festgelegt wird. Schließlich ist auch be-
kannt, dass der Brennerbetrieb nach der so genannten
dynamischen Schaltdifferenz (Kombination mit vorgege-
bener Hysterese und der Summe der Regelabweichun-
gen über ein bestimmtes Zeitintervall [Integral]) arbeitet.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das
Verfahren zum Betrieb eines mit einem Brenner verse-
henen Heizkessels der eingangs genannten Art weiter
zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe ist mit einem Verfahren der ein-
gangs genannten Art durch die im Kennzeichen des Pa-
tentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale gelöst.
[0009] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, dass
eine bestimmte Wärme forderung an den Heizkessel als
Grenzwert festgelegt und die Brennersperrzeit bei aus-
geschaltetem Brenner bei Überschreitung des Grenz-
wertes abgebrochen wird.
[0010] Mit anderen Worten ausgedrückt, ist es nach
der Erfindung vorgesehen, unter bestimmten Bedingun-
gen ganz bewußt die Brennersperrzeit zu unterbrechen.
Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Brennersperrzeit
zwar zur gewünschten Taktreduzierung führt, gleichzei-
tig hat diese Maßgabe aber auch eine Komforteinschrän-
kung zur Folge, nämlich insofern, als eine aktuelle Wär-
meanforderungen vom Heizkessel erst nach Ablauf der
Brennersperrzeit befriedigt werden kann. Befindet sich
also zum Beispiel ein Brenner gerade im gesperrten Zu-
stand und stellt ein Benutzer in diesem Moment am Ther-
mostat des Heizkörpers einen größeren Wärmebedarf
ein, so kann diesem Wunsch erst nach Ablauf der Bren-
nersperrzeit, die bei manchen Regelungen bis zu einer
Stunde dauern kann, entsprochen werden.
[0011] Gemäß der Erfindung wird nun eine bestimmte
Wärmeforderung an den Heizkessel als Grenzwert fest-
gelegt und die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem
Brenner bei Überschreitung des Grenzwertes abgebro-
chen, d. h. registriert die Regelung zum Beispiel aufgrund
eines vom Benutzer höher eingestellten Thermostatven-
tils oder eines höher eingestellten Sollwertes an der Heiz-
kesselregelung eine Änderung der Wärmeanforderung,
die oberhalb des definierten Grenzwertes liegt, so kann
der Brenner sofort wieder anspringen. Die vorherige De-
finition des Grenzwertes, die werkseitig, aber auch indi-
viduell vor Ort erfolgen kann, dient dabei dazu, dass die
Brennersperrzeit nicht bei jeder beliebigen, noch so klei-
nen Änderung am Gesamtsystem aufgehoben wird (Bei-
spiel; ein Kind verdreht "zum Spaß" kurz das Thermo-
statventil), sondern nur dann, wenn tatsächlich "länger-
fristig" eine Änderung bzw. Erhöhung der Wärmeanfor-
derung vorliegt, wobei "längerfristig" natürlich kürzer als
die aktuelle Brennersperrzeit bedeuten.
[0012] Andere vorteilhafte Weiterbildungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus den ab-
hängigen Patentansprüchen.
[0013] Der Vollständigkeit halber wird noch auf folgen-
den, weiter abliegenden Stand der Technik hingewiesen:

Aus der DE 44 29 215 A1 ist ein Verfahren zur Re-
duzierung der Schalthäufigkeit von Heizkesselbren-
nern bekannt. Bei dieser Lösung ist allerdings keine
Brennersperrzeit im erfindungsgemäßen Sinne vor-
gesehen oder beschrieben.
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Aus der DE 195 26 793 A1 ist ein Verfahren zum
Steuern einer Heizungsanlage bekannt. Bei dieser
Lösung ist zwar auch eine Brennersperrzeit, aber
nicht deren Unterbrechung vorgesehen.

Aus der DE 201 06 433 U1 ist eine Vorrichtung zum
Verändern der Temperaturdifferenzspreizung bei ei-
enr brennerbetriebenen Heizungsanlage bekannt.
Allerdings ist auch bei dieser Lösung keine Brenner-
sperrzeit im erfindungsgemäßen Sinne vorgesehen.

[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren ein-
schließlich seiner vorteilhaften Weiterbildungen gemäß
der abhängigen Patentansprüche wird nachfolgend nä-
her erläutert.
[0015] Es zeigt

Figur 1 die Brennersperrzeit in Abhängigkeit des Gra-
dienten der Temperatur des Heizkessels;

Figur 2 die Taktanzahl eines Brenners pro Tag im
Laufe eines Jahres bei fester Brennersperr-
zeit von vier Minuten; und

Figur 3 die Taktanzahl eines Brenners pro Tag im
Laufe eines Jahres bei variabler Brenner-
sperrzeit.

[0016] Wie bereits erwähnt, betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Betrieb eines mit einem Brenner verse-
henen Heizkessels, bei dem zur Taktreduzierung eine
Brennersperrzeit festgelegt wird. Wesentlich für das er-
findungsgemäße Verfahren ist, dass eine bestimmte
Wärmeanforderung an den Heizkessel als Grenzwert
festgelegt und die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem
Brenner bei Überschreitung des Grenzwertes (Abbruch-
kriterium) abgebrochen wird.
[0017] Wie bereits eingangs erläutert, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, die Brennersperrzeit festzulegen.
Bezogen auf das erfindungsgemäße Verfahren ist be-
sonders bevorzugt vorgesehen, dass die Brennersperr-
zeit bei eingeschaltetem Brenner in Abhängigkeit des
Gradienten der Temperatur des Heizkessels festgelegt
wird. Bei dieser Lösung überwacht die Heizungsregelung
also dynamisch die Temperatur des Heizkessels (Kes-
seltemperatur), und zwar insbesondere die Änderung
der Temperatur über der Zeit (Gradient). Zur Bestim-
mung der Brennersperrzeit greift die Heizungsregelung
dann auf den in Figur 1 dargestellten, vordefinierten Zu-
sammenhang zwischen Gradient und Brennersperrzeit
zurück, d. h. beträgt der ermittelte Gradient zum Beispiel
0,2 [K/s] wird eine Brennersperrzeit von 20 Minuten fest-
gelegt, die, wie gemäß Patentanspruch 1 ausgeführt, bei
Vorliegen einer aktuellen Wärmeanforderung auch un-
terbrochen werden kann.
[0018] Weiter konkretisiert, ist besonders bevorzugt
vorgesehen, dass die Brennersperrzeit bei ausgeschal-
tetem Brenner bei Erreichen eines vordefinierten Gradi-
enten der Temperatur des Heizkessels abgebrochen
wird. Bei dieser Variante wird also der Gradient nicht nur

bei eingeschaltetem, sondern auch bei ausgeschaltetem
Brenner überwacht, wobei es für die Heizungsregelung
mittels dieser Überwachung insbesondere möglich ist,
zu erkennen, dass ein Benutzer ein Thermostatventil auf-
gedreht hat, da es dadurch zu einer deutlich schnelleren
Abkühlung der Kesseltemperatur kommt, was sich ent-
sprechend im Gradienten niederschlägt.
[0019] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem Brenner bei Ein-
stellung einer höheren Heizkessel-Solltemperatur abge-
brochen wird. Diese Maßgabe berücksichtigt insbeson-
dere die Möglichkeit, dass ein Benutzer an der Heizungs-
regelung einen anderen, höheren Solltemperaturwert
einstellt und damit zum Ausdruck bringt, dass eine um-
gehende Erhöhung der Raumtemperatur gewünscht ist:
Bei den bisher bekannten Verfahren würde vor Einschal-
ten des Brenners zunächst die festgelegte Brennersperr-
zeit abgewartet werden. Aufgrund der erfindungsgemä-
ßen Option, die Brennersperrzeit bei Bedarf vorzeitig ab-
zubrechen, kommt es somit zu einer erheblichen Kom-
fortsteigerung.
[0020] Ferner ist vorgesehen, dass die Brennersperr-
zeit bei ausgeschaltetem Brenner bei Unterschreitung
einer vordefinierten (Ist-) Temperatur des Heizkessels
abgebrochen wird. Diese Maßgabe gewährleistet, dass
der Heizkessel während der Brennersperrzeit nicht un-
nötig auskühlt.
[0021] Darüber hinaus ist vorteilhaft vorgesehen, dass
die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem Brenner bei
Überschreitung eines vordefinierten Differenzwertes
zwischen Soll- und Isttemperatur des Heizkessels abge-
brochen wird. Auch diese Maßgabe gewährleistet, dass
der Heizkessel während der Brennersperrzeit nicht über
ein vorgesehenes Maß hinaus auskühlt.
[0022] In den Figuren 2 und 3 ist schließlich noch dar-
gestellt, welch günstigen Einfluss die variable Festle-
gung der Brennersperrzeit auf die Gesamttaktzahl im
Laufe eines Jahres hat: Figur 2 zeigt die Taktanzahl pro
Tag im Laufe eines Jahres bei einer festen Brennersperr-
zeit von vier Minuten. Die Ergebnisse gemäß Figur 3 er-
geben sich, wenn die Brennersperrzeit gemäß Figur 1
auf Basis des Gradienten der Temperatur des Heizkes-
sels festgelegt wird.
[0023] Aufgrund einer gewissen Trägheit bei Heizkes-
sel mit großem Wasserinhalt ist das erfindungsgemäße
Verfahren insbesondere für wandhängende Geräte, vor-
zugsweise Gaswandgerät mit kleinem Wasserinhalt, vor-
gesehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines mit einem Brenner ver-
sehenen Heizkessels, bei dem zur Taktreduzierung
eine Brennersperrzeit festgelegt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine bestimmte Wärmeforderung an den Heiz-
kessel als Grenzwert festgelegt und die Brenner-
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sperrzeit bei ausgeschaltetem Brenner bei Über-
schreitung des Grenzwertes abgebrochen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem
Brenner bei Erreichen eines vordefinierten Gradien-
ten der Temperatur des Heizkessels abgebrochen
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem
Brenner bei Einstellung einer höheren Heizkessel-
Solltemperatur abgebrochen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem
Brenner bei Unterschreitung einer vordefinierten
Temperatur des Heizkessels abgebrochen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennersperrzeit bei ausgeschaltetem
Brenner bei Überschreitung eines vordefinierten Dif-
ferenzwertes zwischen Soll- und Isttemperatur des
Heizkessels abgebrochen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennersperrzeit dynamisch bei einge-
schaltetem Brenner festgelegt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennersperrzeit in Abhängigkeit des Gra-
dienten der Temperatur des Heizkessels festgelegt
wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Heizkessel ein wandhängendes Gerät, vor-
zugsweise ein Gaswandgerät mit kleinem Wasser-
inhalt, verwendet wird.
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